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[bookmark: spruchk_nummer_][bookmark: i_besetzung_]hat der 1. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vorsitzenden Richter am Oberverwaltungsgericht Meng, die Richterin am Oberverwaltungsgericht Schmidt-Rottmann und den Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Pastor aufgrund der mündlichen Verhandlung

[bookmark: i_urteil_datum_]am 27. November 2014


für Recht erkannt:

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden vom 17. Dezember 2010 - A 7 K 1212/10 - wird zurückgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des gerichtskostenfreien Berufungsverfahrens.

Die Revision wird nicht zugelassen.




Tatbestand
[bookmark: _GoBack]Der am... Mai.... geborene Kläger ist pakistanischer Staatsangehöriger. Er stellte unter dem... Oktober.... einen Asylantrag und gab an, er habe seit 1994 in M......... in der Unterprovinz S..... gelebt und dort als Ingenieur bei einer Kosmetikfirma gearbeitet. Pakistan habe er am 4. Oktober 2009 mit der Hilfe einer Schlepperorganisation auf dem Luftweg nach Moskau verlassen. Am 14. Oktober 2009 sei er auf dem Landweg nach Deutschland eingereist.1

In seiner Anhörung vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - im Folgenden Bundesamt - vom 2. November 2009 führte er aus, er habe in einem Gebiet Pakistans gelebt, das von den Taliban beherrscht werde. Angehörige dieser Gruppierung hätten von ihm Geld und Material für Sprengsätze verlangt und ihn aufgefordert, den Bau von Sprengsätzen zu erklären. Zweimal sei er in ein Camp verbracht und bedroht worden, nachdem er sich geweigert habe, den Taliban (weiter) Geld zu geben. Im Jahr 2009 habe er aufgrund der Kontakte zu den Taliban, die zwischen 2002 und 2009 bestanden hätten, Probleme mit der Armee bekommen. Er sei zwischen die „Fronten“ geraten, deshalb „unter Stress gekommen“ und habe Alpträume sowie psychische Probleme gehabt, so dass er sich zur Ausreise entschlossen habe.2

Mit Bescheid vom 20. Juli 2010 lehnte das Bundesamt den Asylantrag des Klägers ab, stellte fest, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht vorlägen und auch Abschiebungshindernisse nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG nicht gegeben seien. Der Kläger wurde aufgefordert, das Bundesgebiet innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu verlassen. Für den Fall der nicht freiwilligen, fristgerechten Ausreise wurde ihm die Abschiebung nach Pakistan oder jeden anderen zu seiner Aufnahme bereiten oder verpflichteten Staat angedroht. Wegen der Einzelheiten wird auf den Bescheid des Bundesamts Bezug genommen.3

Der Kläger hat am 27. Juli 2010 Klage erhoben, zu deren Begründung er im Wesentlichen seinen Vortrag beim Bundesamt wiederholte und auf ein sich aus § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG ergebendes Abschiebungsverbot hinwies. Er leide an Hypertonie und Asthma; wegen weiterer Beschwerden sei er in urologischer Behandlung. Er sei auf die Medikamente Foster 2 x 2 Hub (wegen Asthma bronchiale) und Micardis 80 mg 1 x täglich (wegen Hypertonie) angewiesen. Die Behandlungsdauer sei nach ärztlicher Einschätzung nicht absehbar. Bei einem Abbruch der Behandlung drohe eine weitere Verschlechterung des Krankheitsbilds. Es bestehe ein Risiko für künftige Herz- und Kreislauferkrankungen bzw. eine Verschlechterung der Lungenfunktion mit entsprechender Symptomatik (Luftnot, geringere Belastungsmöglichkeiten); dazu verwies der Kläger auf ein Schreiben der Frau Dr. med. G... vom 7. November 2010. Eine ausreichende Behandlung in Pakistan sei insbesondere nach der Flut vom August 2010 nicht gewährleistet. Er verfüge dort über keinen familiären Rückhalt und sei auch nicht in der Lage, die Behandlungskosten in seiner Heimatregion aufzubringen. Allein für seine Medikamente müsse er monatlich etwa 97 € aufbringen. Das durchschnittliche Jahreseinkommen in Pakistan liege laut wikipedia unter 700 $ (ca. 502 €). 4

Der Kläger hat beantragt, 5

das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG und das Vorliegen von Abschiebungshindernissen nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG  festzustellen.
Mit Urteil vom 17. Dezember 2010 - A 7 K 1212/10 -, zugestellt am 17. Januar 2011, hat das Verwaltungsgericht Dresden die Klage abgewiesen. Der Kläger habe weder einen Anspruch auf die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft noch von Abschiebungsverboten. Letzteres folge auch nicht aus den Erkrankungen an Asthma und Hypertonie. Bei einer Rückkehr nach Pakistan drohe dem Kläger keine alsbaldige wesentliche Verschlimmerung seiner Krankheiten. Die vorgelegte Bescheinigung biete dafür keinen Anhaltspunkt; es bestehe danach nur die abstrakte Gefahr einer Verschlechterung der Krankheiten. Es bedürfe deshalb keiner weiteren Vertiefung der Frage, ob der Kläger die ihm verordneten Medikamente auch in Pakistan erhalten könne. Im Übrigen handele es sich bei den verschriebenen  Medikamenten offensichtlich um weltweit verbreitete Wirkstoffe. Für einen Zusammenbruch der medizinischen Versorgung in Pakistan aufgrund der Flut 2010 böten die vorliegenden Erkenntnisse keinen Anhaltspunkt. Selbst innerhalb des Katastrophengebiets sei die medizinische Grundversorgung mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft und von Nichtregierungsorganisationen wiederhergestellt worden.6

Auf den Antrag des Klägers hat der Senat die Berufung mit Beschluss vom 12. Oktober 2012 - A 1 A 129/11 -, zugestellt am 22. Oktober 2012, wegen eines Gehörsverstoßes zugelassen, weil das Verwaltungsgericht seinem Urteil auch Erkenntnismittel zugrunde gelegt hat, die weder zuvor in das Gerichtsverfahren eingeführt noch in dem angefochtenen Bescheid des Bundesamts bezeichnet worden waren. 7

Zur Begründung seiner Berufung macht der Kläger geltend, die Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG seien erfüllt. Dazu wiederholt und vertieft er sein erstinstanzliches Vorbringen zu seinen Erkrankungen und den ihm verordneten Medikamente. Zusätzlich nehme er die Medikamente Bisoprolol 5 mg 1A Pharma sowie Amlodipin 1A Pharma 5 mg N ein, die er in Pakistan  nicht erhalten, jedenfalls aber nicht bezahlen könne. 8

Der Kläger beantragt,9

das Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden vom 17. Dezember 2010 - A 7 K 1212/10 - zu ändern und unter teilweiser Aufhebung des Bescheids des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vom 20. Juli 2010  festzustellen, dass in der Person des Klägers ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG vorliegt.
Die Beklagte beantragt schriftsätzlich,10

die Berufung zurückzuweisen.
Sie führt aus, die Voraussetzungen für die Gewährung nationalen Abschiebungsschutzes lägen nicht vor.11

Der Senat hat mit Beschluss vom 14. Februar 2014 Beweis erhoben zu den Fragen, ob die dem Kläger wegen Hypertonie und Asthma bronchiale verordneten Medikamente „Foster“ (2 x 2 Hub, Inhaltsstoffe: Beclometason, Formoterol), „Micardis 80 mg“ (Wirkstoff: Telmisartan), Bisoprolol 5 mg 1A Pharma (Wirkstoff Bisoprolol) und Amlodipin 1A Pharma 5 mg N (Wirkstoff Amlodipin) in M....... (Unterprovinz S...../Nordwestliche Grenzprovinz), in D......... und in anderen großen Städten Pakistans erhältlich sind und welche Kosten mit der Medikation verbunden sind, durch die Einholung von Auskünften des Auswärtigen Amts und der Schweizerischen Flüchtlingshilfe - im Folgenden SFH -; insoweit wird auf die Auskünfte in den Schreiben vom 24. März 2014  und 31. März 2014 verwiesen. Amnesty International hat zum Beweisbeschluss des Senats mitgeteilt, dass sie als Menschenrechtsorganisation keine Informationen über die vorgenannten Medikamente in Pakistan habe (Schreiben vom 12. März 2014).12

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Gerichtsakte und den zugrundeliegenden Behördenvorgang Bezug genommen.13

Entscheidungsgründe
Der Senat konnte trotz des schriftsätzlich angekündigten Ausbleibens der Beklagten verhandeln und entscheiden (§ 125 Abs. 1 i. V. m. § 102 Abs. 2 VwGO).14

Die Berufung des Klägers bleibt ohne Erfolg.15

Der Berufungsantrag, der sich nach seiner Antragsformulierung nur auf die Feststellung eines Abschiebungshindernisses gemäß § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG bezieht, ist in sachdienlicher Auslegung (§§ 88, 129 VwGO) unter ergänzender Berücksichtigung der Berufungsbegründung vor dem Hintergrund der in der Verhandlung erörterten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Urt. v. 13. Februar 2014, NVwZ-RR 2014, 287; Beschl. v. 25. Oktober 2012 - 10 B 16.12 -, juris Rn. 12 und Urt. v. 8. September 2011, BVerwGE 140, 319) zur Einheitlichkeit des Verfahrensgegenstands beim nationalen Abschiebungsschutz dahin zu verstehen, dass der Kläger die Feststellung der Voraussetzungen der § 60 Abs. 5 und § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG sowie die Aufhebung der im Bescheid vom 20. Juli 2010 enthaltenen Abschiebungsandrohung (§ 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AsylvfG i. V. m. § 59 AufenthG) begehrt.16

Die so verstandene Berufung des Klägers ist zulässig, aber unbegründet. Das Verwaltungsgericht hat die Klage im Ergebnis zu Recht abgewiesen, denn der Kläger hat keinen Anspruch auf Gewährung von nationalem Abschiebungsschutz, so dass für die Aufhebung der Abschiebungsandrohung, die in Einklang mit § 34 AsylVfG und § 59 AufenthG steht, keine Grundlage gegeben ist. Ein Anspruch auf Feststellung eines Abschiebungsverbotes folgt weder aus § 60 Abs. 5 AufenthG noch aus § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG. 17

Nach § 60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. Für ein solches Abschiebungsverbot bietet der klägerische Vortrag im Berufungsverfahren keine greifbaren Anhaltspunkte.18

Auch die Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG, wonach von der Abschiebung eines Ausländers abgesehen werden soll, wenn dort für diesen die erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht, sind nicht gegeben. Die tatbestandlichen Voraussetzungen für ein solches Abschiebungsverbot können erfüllt sein, wenn sich eine Krankheit ohne ausreichende Behandlung verschlechtert. Erforderlich ist aber, dass sich die vorhandene Erkrankung des Ausländers aufgrund zielstaatsbezogener Umstände in einer Weise verschlimmert, die zu einer erheblichen und konkreten Gefahr für Leib oder Leben führt, also dass eine Gesundheitsbeeinträchtigung von besonderer Intensität zu erwarten ist (vgl. BVerwG, Beschl. v. 17. August 2011 - 10 B 13.11, 10 PKH 11.11 -, juris Rn. 3;  Urt. v. 17. Oktober 2006 - 1 C 
18.05 -, juris Rn. 15; Beschl. v. 24. Mai 2006 - 1 B 118.05 -, juris Rn. 4).  19

Das setzt voraus, dass sich der Gesundheitszustand des Klägers im Falle der Rückkehr nach Pakistan wesentlich oder sogar lebensbedrohlich verschlechtern würde. Diese Maßgaben sind nicht erfüllt. Nach dem Inhalt des in der Berufungsverhandlung erörterten Schreibens der Frau Dr. med. G... vom 7. November 2010 ist zwar eine weitere Verschlechterung des Krankheitsbilds bei einem Abbruch der medikamentösen Therapie anzunehmen. Ob das von ihr benannte Risiko für künftige Herz- und Kreislauferkrankungen bzw. eine Verschlechterung der Lungenfunktion mit entsprechender Symptomatik (Luftnot, geringere Belastungsmöglichkeiten) eine Gesundheitsbeeinträchtigung von besonderer Intensität aufzeigt, die dem Kläger alsbald nach einer Rückkehr nach Pakistan droht, kann dahin stehen, da jedenfalls die hier eingeleitete notwendige medikamentöse Behandlung des Klägers nach den vom Senat dazu eingeholten Auskünften sowohl in M....... und D... als auch in anderen Städten Pakistans gewährleistet ist. Des Weiteren sind die für die Medikation entstehenden Kosten für den Kläger auch von dem von ihm in Pakistan erzielbaren Einkommen tragbar. 20

Der Auskunft der SFH vom 27. März 2014 lässt sich entnehmen, dass nach den Angaben einer in P........ lebenden Kontaktperson die dem Kläger verordneten Medikamente - mit Ausnahme von Micardis - in Pakistan erhältlich sind. Nach der Auskunft des Auswärtigen Amts sind sämtliche genannten Medikamente im Pharma Guide (Ausgabe 2013) gelistet und damit in Pakistan erhältlich. Die Medikamente Telmisartan 80 mg, Bisopolol 5 mg und Amlodipin 5 mg würden von Apotheken auch in kleineren Städten Pakistans vorgehalten. Da sich die Auskunft des Auswärtigen Amts nicht nur auf den Pharma Guide (Ausgabe 2013), sondern auch auf die Auskunft eines namentlich benannten Facharztes für Allgemeinmedizin und Notfallmedizin stützt, der sich auf Besuche von zufällig ausgesuchten Apotheken in Islamabad sowie Auskünfte von Kooperationsärzten in Pakistan bezieht, wonach Telmisartan 80 mg auch in Apotheken in kleineren Städten Pakistans vorgehalten wird, hält der Senat den pauschalen  Hinweis in der Auskunft der SFH, nach der eine in P........ lebende Kontaktperson mitgeteilt habe, dass „Micardis in Pakistan nicht erhältlich sei“, nicht für geeignet, die gegenteilige, mit Quellenangaben unterlegte Auskunft des Auswärtigen Amts infrage zustellen. Dies gilt auch deshalb, weil in der Stellungnahme des SFH weder nähere Angaben zur Kontaktperson, zu deren Qualifikation noch Angaben zu den Grundlagen der konkreten Ermittlungen (außer dem Hinweis auf eine E-Mail-Auskunft an die SFH vom 16. März 2014) genannt sind.  21

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aufgrund des Hinweises in der Auskunft des Auswärtigen Amts, dass das Medikament Foster (2 x 2 Hub) „nicht allgemein bekannt“ sei, denn auch dieses Medikament ist nach den weiteren Erläuterungen in dieser Auskunft in Pakistan durchaus erhältlich. Die Auskunft des Auswärtigen Amts führt unter Bezugnahme auf Versicherungen von zwei Kooperationsärzten aus, dass das Medikament bestellt und Patienten innerhalb von 10-14 Tage zur Verfügung gestellt werden könne. Dass ein Medikament nicht in jeder Apotheke erhältlich ist oder erst bestellt werden muss, ist nicht ungewöhnlich und begründet noch keine konkrete Gefahr für einen Patienten, sondern erfordert nur, dass er dies einplanen und einen Vorrat für etwa zwei Wochen vorhalten muss.22

Soweit die Prozessbevollmächtigte des Klägers einwendet, dass nach der Auskunft der SFH in Pakistan zwischen 30 und 40 Prozent der Medikamente gefälscht seien, lässt sich daraus ebenfalls noch keine erhebliche konkrete Lebens- oder Gesundheitsgefährdung ableiten, vielmehr ist der Kläger - in Kenntnis dieses Risikos - gehalten, die Apotheke, die die Medikamente für ihn beschaffen soll, sorgfältig auszuwählen.23

Es bestehen nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme auch keine greifbaren Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger die Kosten für die ihm verschriebenen Medikamente bei einer Rückkehr nach Pakistan von einem von ihm dort erzielbaren Einkommen nicht tragen kann. Bei dem Kläger, der bis zu seiner Ausreise als Ingenieur in einer Kosmetikfirma gearbeitet hat, ist bei einer Rückkehr nach Pakistan vielmehr zu erwarten, dass er die Kosten für die ihm bisher verordneten Medikamente dort wird aufbringen können. Bei dieser Beurteilung berücksichtigt der Senat auch, dass der Kläger Pakistan vor über fünf Jahren verlassen hat und er deshalb möglicherweise nicht gleich eine Anstellung mit einem Gehalt im oberen Bereich des für Ingenieure grundsätzlich erzielbaren Einkommens finden kann. Ebenso geht der Senat davon aus, dass - so die Auskunft der SFH - das erzielbare Monatseinkommen eines Ingenieurs in M....... mit 45.000 bis 50.000 Rupien deutlich niedriger ausfällt als in den großen Städten L..... und K...... (70.000 bis 80.000 Rupien). 24

Ausgehend von einem unteren Ingenieurseinkommen in Höhe von 45.000 Rupien sind sowohl die Kosten für die verordneten Medikamente als auch die Kosten der ärztlichen Verordnung finanzierbar. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme betragen die monatlichen Therapiekosten nicht mehr als 2.700 Rupien, so dass dem Kläger der weit überwiegende Teil seines Einkommens zur Deckung der Kosten seines weiteren Lebensunterhalts verbleibt.25

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO; Gerichtskosten werden nicht erhoben (§ 83b AsylVfG). 26

Die Revision war nicht zuzulassen, da keiner der Gründe des §132 Abs. 2 VwGO vorliegt.27

Rechtsmittelbelehrung
Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden.
Die Beschwerde ist beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht, Ortenburg 9, 02625 Bautzen, innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Europa über den elektronischen Rechtsverkehr, die elektronische Aktenführung, die elektronischen Register und das maschinelle Grundbuch in Sachsen (Sächsische E-Justizverordnung - SächsEJustizVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2014 (SächsGVBl. S. 291) in der jeweils geltenden Fassung einzureichen. Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen.
Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen. Die Begründung ist bei dem oben genannten Gericht schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der SächsEJustizVO einzureichen.
In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts, von der das Urteil abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden.
Für das Beschwerdeverfahren besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für die Einlegung der Beschwerde und für die Begründung. Danach muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmächtigten vertreten lassen.
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.


gez.:
Meng				   Schmidt-Rottmann			Dr. Pastor
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